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1 Aufgabenstellung und Ziel 

Das Heidelberger Mobilitätsnetz beinhaltet insgesamt 7 Teilprojekte unter anderem 
die Straßenbahnanbindung der Altstadt.  

Diese Projekte wurden in ihrer Gesamtheit am 23.05.2011 dem Zuwendungsgeber 
Land und Bund vorgestellt. Im Anschluss an diesen Termin wurde vereinbart, die 
Machbarkeit weiterer Varianten in der Friedrich-Ebert-Anlage zu prüfen und diese 
anschließend in den politischen Gremien zu diskutieren. 

Ziel der sich daran anschließenden Planungsphase bis Ende 2011 war die Prüfung 
der Machbarkeit Straßenbahn für insgesamt 3 Varianten in der Friedrich-Ebert-
Anlage. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie fließen in die Beschlussvorlage 
für die Gremien ein.  

Aus der politischen Diskussion im Frühjahr 2012 heraus wurde die Prüfung einer 
baumschonenden Variante (Variante 3) gewünscht. Die Ergebnisse dieser baum-
schonenden Variante werden im vorliegenden Bericht ergänzt (Text in kursiv). Die 
Bearbeitung soll in vergleichbarer Tiefe erfolgen sowie unter Berücksichtigung der 
gleichen Anforderungen wie für die Varianten 1a, 1b, 2. 

2 Datengrundlagen 

Für die Bearbeitung der Varianten wurde der relevante Lageplanausschnitt des 
heutigen Bestandes in digitaler Form übergeben. Eine Information zu bestehenden 
Höhen war darin nicht enthalten. Da die Prüfung der Machbarkeit der Straßen-
bahntrasse in der Grabengasse jedoch Höhendaten erfordert, wurde  eine ab-
schnittsweise Vermessung durchgeführt und der weiteren Bearbeitung zugrunde 
gelegt.    

Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des MIV wurde parallel zur Machbarkeitsstudie 
der Straßenbahntrasse eine Begutachtung der verkehrlichen Rahmenbedingungen 
durch das Ingenieurbüro ZIV vorgenommen. Die Ergebnisse daraus sind fortlau-
fend in die Bearbeitung der Varianten eingeflossen und in einem separaten Bericht 
zusammengefasst worden. 
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3 Arbeitsumfang 

Der Arbeitsumfang wurde am 26.07.2011 zusammen mit dem Amt für Verkehrsma-
nagement und der RNV definiert. Danach sind folgende Varianten hinsichtlich ihrer 
technischen Machbarkeit geprüft worden: 

.  
1A richtungsgetrennter Durchgangsverkehr in der nördlichen und südli-

chen Friedrich-Ebert-Anlage (wie Bestand) 
Straßenbahn auf der nördlichen Friedrich-Ebert-Anlage im eigenen 
Bahnkörper 

1B richtungsgetrennter Durchgangsverkehr in der nördlichen und südli-
chen Friedrich-Ebert-Anlage (wie Bestand) 
Straßenbahn auf der nördlichen Friedrich-Ebert-Anlage abschnittsweise 
als eigener Bahnkörper bzw. als straßenbündige Trasse

 

2 Durchgangsverkehr nur auf der südlichen Friedrich-Ebert-Anlage,  
Erschließungsverkehr + Straßenbahn auf der nördlichen Friedrich-
Ebert-Anlage komplett als straßenbündige Trasse 

 
Die baumschonende Variante wird als Variante 3 bezeichnet und basiert auf den 
Randbedingungen der Variante 2. Diese lauten wie folgt: 

3 Durchgangsverkehr nur auf der südlichen Friedrich-Ebert-Anlage,
Erschließungsverkehr + Straßenbahn auf der nördlichen Friedrich-
Ebert-Anlage als straßenbündige Trasse mit minimalen Baumeingriffen

Für die Prüfung wurden folgende Anforderungen definiert: 

� Klärung grundsätzlicher Randbedingungen 
Definition von technischen Anforderungen und Planungsgrundsätzen 

� Machbarkeit der Trasse Grabengasse in Lage und Höhe  
Die Überprüfung der fahrzeugtechnischen Befahrbarkeit erfolgte durch die 
RNV GmbH. 

� Qualitative Aussagen zum ruhenden Verkehr und Fahrradverkehr 
Eine Bilanzierung der heutigen und künftigen Parkplatzanzahl ist nicht Ge-
genstand der Studie. Vielmehr sollten Möglichkeiten für Querschnittsgestal-
tungen aufgezeigt werden.   

Aussagen zur Leistungsfähigkeit des MIV wurden separat erarbeitet und waren 
deshalb nicht Bestandteil dieser Studie.  
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Darüber hinaus erfolgte die Klärung des Baumerhalts durch die Einbindung der 
Straßenbahn in den bestehenden Straßenraum durch das Landschaftsamt. Aus 
diesem Grund wurde diese Thematik nicht weiter untersucht.  

Für die baumschonende Variante wurde eine Begehung der Friedrich-Ebert-Anlage 
am 24.04.2012 mit dem Landschaftsamt durchgeführt mit dem Ziel die bestehende 
Baumsituation zu analysieren. 
 
Die Begehung brachte folgende Informationen: 

Die bestehenden Bäume (weitgehend Platanen) haben sich an die heutigen Ver-
hältnisse, trotz beengtem Raum, weitgehend angepasst. Diese Verhältnisse sind: 

� Parallel verlaufender MIV-Verkehr mit teilweise Einschränkung des 
Baumlichtraums 

� Standorte in eingefassten Beeten mit wenig Platz (teilweise nur 1 m vom 
Stammdurchmesser vorhanden, Wurzelaufwurf erkennbar  

� Höhenunterschiede zwischen Straßenoberflächen und Wurzelbereich 
bis zu 60 cm 

Einen Eindruck geben die nachfolgenden Foto´s. 

 
 
Daraus wurden zusammen mit dem Landschaftsamt folgende Anforderungen an 
die Planung mit Erhalt des Baumbestandes abgeleitet: 

� Neubau einer Straßenbahntrasse erst im Anschluss an die heute bestehen-
den Borde der Grünbeete. Von diesem Bordstein ist ein Mindestabstand von 
1,50 m zur Gleisachse der Straßenbahn vorzusehen. 

� Auskofferung zur Herstellung des Gleises nicht tiefer als heutiger Straßenauf-
bau; Nach Einschätzung des Landschaftsamtes kann davon ausgegangen 
werden, dass in diesem Bereich keine wichtigen Hauptwurzeln angetroffen 
werden.

Anlage 01 zur Drucksache: 0123/2012/IV



 Arbeitsumfang
 
 

� TTK GmbH 12/11 Seite 9/44
 

� Krone kann auf Lichtraumprofil Straßenbahn „angepasst“ werden (Entfernung 
eines Astringes, Einkürzen von bestehenden Ästen bei jüngeren Bäumen > 40 
Jahre möglich). Die Hauptstruktur des Baums muss jedoch erhalten bleiben. 

� Für die Baumpflegearbeiten (1x pro Jahr) ist nach Aussage der RNV ein 
Schienenersatzverkehr möglich. 
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4 Machbarkeit der Varianten 

4.1 Technische Anforderungen und Planungsgrund-
sätze

Die technischen Anforderungen für die Planung der Varianten ergeben sich aus 
den folgenden Hauptparametern, die in der nachstehenden Tabelle aufgelistet sind. 

 
Heidelberg
 

Altstadtstrecke 

�  Streckentyp Straßenbahn – Meterspur 

�  Bau- und Betrieb nach BOStrab 

�  Länge Abschnitt ca. 1,4 km, davon etwa 200m  eingleisig 

�  Fahrzeug Niederflurstraßenbahn  
(Breite = 2,40m, Länge � 45 m) 

�  Elektrifizierung Gleichstrom 750 V 

�  Höchstgeschwindigkeit max. 70 km/h bei eigenem Bahnkörper; in straßen-
bündigen Abschnitten gemäß MIV  

�  Haltestellen 4 (neue)  

�  Bahnsteige Regellänge 50 m, Höhe 30 cm über Schienenober-
kante;  

 � Radien min. 25 m 

 � Steigung / Gefälle i.d.R. bis zu 40 ‰, max. 70 ‰ 

Abbildung 1: Hauptparameter für die Altstadtstrecke in Heidelberg 

Darüber hinaus wurden Planungsgrundsätze für den Neubau einer Straßenbahn 
definiert, die wenn möglich einzuhalten sind. Diese sind nachfolgend zusammenge-
fasst: 

� Anordnung einer Trasse als eigener Bahnkörper, um betrieblich unabhängig 
vom sonstigen Verkehr zu sein und damit einen stabilen und pünktlichen 
Betrieb ermöglichen zu können; siehe dazu nachfolgende Abbildung. 

� Wenn dies nicht möglich sein sollte, ist die straßenbündige Trasse gegen-
über dem MIV zu bevorrechtigen. 

� Für die Straßenbahn ist eine schlanke Trassierung anzustreben (Radien > 
300 m)  wenn möglich ohne Verschenkungen. Ausgenommen davon ist der 
Bereich der Grabengasse.  

� Die Haltestellen sollen in der Geraden angeordnet werden. Die Gradiente im 
Haltestellenbereich ist mit einer Regelneigung von 1,5 ‰ auszubilden.   
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� Die Haltestellen müssen barrierefrei ausgebildet werden, d.h. die geplante 
Bahnsteigkante muss sich 30 cm über Schienenoberkante befinden. Nur so 
ist es möglich, im Ausstiegsbereich einen maximalen Höhenunterschied von 
5 cm  zwischen Fahrzeugaustritt und Bahnsteigoberkante zu ermöglichen. 

  

Abbildung 2: Beispiel einer Trasse im eigenen Bahnkörper (links)  und straßenbündig (rechts) 

4.2 Beschreibung der Varianten 

4.2.1 Abschnitt Grabengasse bis Universitätsplatz 

Dieser Abschnitt ist hinsichtlich der technischen Machbarkeit entscheidend für die 
geplante Straßenbahnführung. Im Rahmen der Studie wurde geprüft 

� ob die bestehende Höhensituation mit den heutigen Fahrzeugen befahren 
werden kann und   

� ob die Aussage, dass die bestehende Mauer zur Peterskirche gehalten 
werden kann, bestätigt wird.  

Alle bisherigen drei Varianten weisen im Abschnitt zwischen dem Abzweig in die 
Grabengasse und dem Universitätsplatz eine identische Lösung auf. Die Beschrei-
bung der Trasse sowie die Ergebnisse werden nachfolgend beschrieben.   

Der Trassenbereich Grabengasse und Universitätsplatz ist als äußerst sensibel 
einzustufen. Der Verkehrsraum besitzt eine Breite von teilweise nur 10 m in einem 
denkmalgeschützten Umfeld. Dort findet eine starke verkehrliche Überlagerung 
statt (Bus/Taxi/Rad/Fußgänger/Anliegerverkehr/Zu- und Abfahrt Parkhaus sowie 
Studenten/Touristen/Einwohner). 
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Abbildung 3: Grabengasse und Universitätsplatz (Richtung Nord) in Heidelberg (2011) 

Ein eigener Straßenbahnkörper ist in dem Abschnitt nicht möglich. Die Straßen-
bahn kann nur eingleisig in einer Mischverkehrsfläche und verkehrsberuhigt durch 
die Grabengasse bis zur Haltstelle auf dem Universitätsplatz geführt werden.   

  
Abbildung 4: Lageplanausschnitt mit Querschnitt für Bereich Grabengasse (Variante 1a, 1b und 2) 
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Im Zuge der Bearbeitung einer baumschonenden Variante wurde für die Endhalte-
stelle eine alternative Lage untersucht, da nach Einschätzung des Landschaftsam-
tes die westliche Baumreihe auf dem Universitätsplatz teilweise in Anspruch ge-
nommen werden muss und es städtebaulich äußerst schwierig ist, in den sensiblen 
Bereich des Universitätsplatzes eine Straßenbahnhaltestelle zu integrieren. 

Diese Variante endet bereits südwestlich des Universitätsplatzes im Bereich der 
Hörsäle, siehe dazu auch den nachfolgenden Lageplanausschnitt. Im Bereich der 
Haltestelle wird die eingleisige Trasse wieder auf zwei Gleise auf geweitet. Die Sei-
tenbahnsteige sollen weitgehend barrierefrei ausgebildet werden. Nur im Bereich 
von Zufahrten und Eingängen ist eine Absenkung der geplanten Bahnsteighöhe 
von 30 cm auf 0 cm über Schienenoberkante geplant. 

Die bestehende Höhensituation stellt in diesem Bereich durch die Lage der Halte-
stelle (ca. 4% und die geplanten Weiche (7%) eine besondere Herausforderung 
dar. Derzeit wird von der RNV geprüft, ob diese Anordnung betrieblich machbar ist. 

Die geplante Einbahnstraße für Anliegerverkehr (von der Peterskirche in Richtung 
Universitätsplatz) soll auch dieser Variante zugrunde gelegt werden. Dafür wird 
zwischen den Gleisen eine 3 m breite Spur angeordnet, die auch vom Radverkehr 
mitgenutzt wird. 

Eine Haltestelle in dieser Form wird von der RNV und der Technischen Aufsichts-
behörde abgelehnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Lageplanausschnitt mit untersuchtem Querschnitt für Endhaltestelle baumschonende 
Variante  

Besonders kritisch ist der Abschwenkungsbereich von der Friedrich-Ebert-Anlage in 
die Grabengasse. Neben der sensiblen Randbebauung ist eine schwierige Höhen-
situation anzutreffen. Im Bestand ist bei der Einfahrt in die Grabengasse eine Stra-
ßenneigung von 7 % anzutreffen, die sich später auf etwa 4 % reduziert. Außerdem 
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ist keine straßenbahntaugliche Ausrundung der bestehenden Straßenkuppe im 
Einmündungsbereich zur Friedrich-Ebert-Anlage vorhanden.  

  
Abbildung 6: Einfahrbereich Grabengasse in Heidelberg (2011) 

Deswegen wurde für eine Straßenbahntrasse ein angepasster Höhenverlauf mittels 
Gradiente entwickelt. Für die Kuppenausrundung im Einmündungsbereich sind 
zwei Ausrundungsradien untersucht worden. Bei einem Radius von 500 m (Min-
destradius im Netz Heidelberg) sind nur geringe Anpassungen der Fahrbahnde-
ckenhöhen erforderlich. Für einen Ausrundungsradius von 1.000 m (Mindestre-
gelausrundung gemäß Empfehlung der BOStrab) ist eine Fahrbahnabsenkung von 
bis 35 cm zu notwendig (siehe „blaue Linie“ in der folgenden Grafik).     

 
Abbildung 7: Höhenplan für den Einfahrtbereich in die Grabengasse 

Diese ungünstige Höhensituation befindet sich zusätzlich in einer engen Kurve. 

Um die Befahrbarkeit der geplanten Trasse durch die vorhandenen Fahrzeuge ab-
zusichern, erfolgte wie in solchen Fällen üblich, die Prüfung durch die RNV. Diese 
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bestätigte die Machbarkeit, jedoch beschränkt auf die bestehenden Niederflurfahr-
zeuge.  

Am Universitätsplatz bzw. Grabengasse endet die geplante Straßenbahntrasse. 
Das Mobilitätsnetz Heidelberg sieht vor, dass diese Haltestelle von 2 Straßenbahn-
linien angefahren wird. Für die endenden Bahnlinien sind zwei Stumpfgleise mit 
zwei Bahnsteigen erforderlich. Alternativ dazu ist ein auf ca. 4 m Breite dimensio-
nierter Mittelbahnsteig zwischen den Gleisen denkbar.  

Bislang wurde von einer Busbedienung einer von Osten kommenden am Universi-
tätsplatz ausgegangen. Inzwischen wird davon abgesehen, da die Anfahrbarkeit 
von Süden aufgrund der notwendigen baulichen Anpassungen am Knoten Fried-
rich-Ebert-Anlage / Klingentorstraße nicht mehr gegeben ist.  

Da sich die Anforderungen aus dem Betrieb nicht ohne weiteres in den bestehen-
den Universitätsplatz integrieren lassen, wird derzeit noch nach einer akzeptablen 
Lösung gesucht. 

Die Befahrung des geplanten Abschnittes Grabengasse bis Universitätsplatz durch 
Niederflurfahrzeuge ist technisch machbar. Die baulichen Eingriffe im Einmün-
dungsbereich der Grabengasse infolge der Gleisgradiente sind im weiteren Pla-
nungsbereich zu optimieren. Es empfiehlt sich einen Kompromiss zwischen maxi-
malem Ausrundungshalbmesser und minimalem Absenken des heutigen Straßen-
niveaus auszuloten. 
Die bestehende Mauer zwischen Straße und anschließender Peterskirche kann in 
ihrer heutigen Lage gehalten werden. Im weiteren Planungsverlauf muss geprüft 
werden, ob aufgrund der Straßenbahnlasten zusätzliche Sicherungsmaßnahmen 
zwischen bestehender Mauer und geplanter Trasse erforderlich sind.     

Für die Anordnung der Endhaltestelle Universitätsplatz ist derzeit noch keine städ-
tebaulich vertretbare Lösung gefunden worden.  
Die alternative Lage der Endhaltestelle Grabengasse wird von der Technischen 
Aufsichtsbehörde und der RNV abgelehnt.  

4.2.2 Variante 1A 

Die wichtigsten Ergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst. 

 

� Der richtungsgetrennte Durchgangsverkehr wird in der nördlichen 
und südlichen Friedrich-Ebert-Anlage geführt (wie Bestand). 

� Die Straßenbahnführung erfolgt auf der nördlichen Friedrich-Ebert-
Anlage im eigenen Bahnkörper. Es werden 4 Haltestellen angeordnet. 
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Diese sind geplant in Höhe Nadlerstraße, westlich des Friedrich-Ebert-
Platzes, westlich der Peterskirche und am Universitätsplatz. 

� Die bestehenden Gehwegbreiten können weitgehend gehalten wer-
den. Chancen für die Verbreiterung der Seitenräume sowie für die Ge-
staltung durch begleitendes Straßengrün ergeben sich jedoch nicht. 

� Durch die Anordnung des eigenen Bahnkörpers ergibt sich eine ge-
wisse Trennwirkung, da die Fußgänger nur an dafür vorgesehenen 
Querungen die Straßenseite wechseln können. Eine freizügige Über-
querung der Straße ist aber heute bereits aufgrund der hohen Belas-
tung durch den Durchgangsverkehr nicht gegeben.   

� Die gewählte Straßenbreite von 5 m ermöglicht auf der altstadtzuge-
wandten Seite das störungsfreie Anliefern bei gleichzeitiger Vorbeifahrt 
des MIV. Zusätzliche Flächen für den ruhenden Verkehr können je-
doch nicht angeboten werden. Auf der altstadtabgewandten Seite kann 
abschnittsweise im Bereich der bestehenden Anliegerstraße ein Ange-
bot für ruhenden Verkehr vorgesehen werden. 

� Für den Radfahrverkehr kann kein separates Angebot gemacht wer-
den. Damit ist keine Verbesserung der heutigen Situation möglich.      

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Lösung im Detail.  

Ausgehend von den o.g. Hauptparameter wurde die Variante 1A entwickelt, die im 
Bereich der Friedrich-Ebert-Anlage einen eigenen Bahnkörper für den Straßen-
bahnbetrieb vorsieht. Dieser „Besondere Bahnkörper“ wird bei Neubaustrecken 
angestrebt, um einen reibungslosen und sicheren Straßenbahnbetrieb zu ermögli-
chen. Dieser ist eine Grundvoraussetzung für eine Förderung nach GVFG für die 
notwendigen Investitionen in die Infrastruktur. 

Wie im Bestand ist ein richtungsgetrennter Verkehr in der Friedrich-Ebert-Anlage 
vorgesehen. Die Straßenbahntrasse auf eigenem Bahnkörper fungiert als Tren-
nung. Auf der nördlichen Friedrich-Ebert-Anlage erfolgt der Durchgangsverkehr in 
Ost-West-Richtung sowie die Erschließung mit der Altstadt. Um einen störungsar-
men Verkehr zu ermöglichen wurde für die durchgehende Fahrspur eine Breite von 
5 m gewählt, die eine langsame Vorbeifahrt auch bei stehenden Autos (z.B. Anliefe-
rung, Müllfahrzeuge) erlaubt. 

Der Gehweg auf der zur Altstadt zugewandten Seite wird grundsätzlich in seiner 
bestehenden Breite gelassen. 

Angebotsstreifen für Radfahrer sind derzeit nicht vorhanden und können aus Platz-
gründen bei der Variante 1 A auch zukünftig nicht vorgesehen werden.  

Auf der Altstadt abgewandten Seite zwischen Adenauer Platz und Friedrich-Ebert-
Platz ist nur eine Erschließung der Bebauung über Mischverkehrsflächen vorgese-
hen. Die Überfahrten zur Nordseite sind durch die Tramtrasse eingeschränkt. An 

Anlage 01 zur Drucksache: 0123/2012/IV



 Machbarkeit der Varianten
 
 

� TTK GmbH 12/11 Seite 17/44
 

definierte Stellen sind auf der nördlichen Friedrich-Ebert-Anlage zum Queren der 
Tramtrasse separate Linksabbieger bzw. eine überbreite Fahrbahn vorgesehen. 

 
Abbildung 8: Querschnitt Friedrich-Ebert-Anlage (Nordseite) für Variante 1 A 

Die Südseite der Friedrich-Ebert-Anlage mit der K 9708 dient fast ausschließlich  
dem Durchgangsverkehr in West-Ost-Richtung. 

Es befinden sich vier neue Haltestellen mit jeweils zwei Seitenbahnsteigen an der 
Neubaustrecke in die Altstadt, das sind: 

� Nadlerstraße 

� Friedrich-Ebert-Platz 

� Peterskirche 

� Universitätsplatz. 

Der Haltestellenabstand liegt zwischen 270 m und 365 m (im Mittel bei 340 m). 

Entsprechend den Planungsvorgaben wurde die Dimensionierung vorgesehen. 
Abweichend davon können wegen den örtlichen Verhältnissen die Bahnsteige bei 
der Haltestelle Peterskirche nur auf einer Länge von 40 m installiert werden. Bei 
längeren Bahnen kann beim Halt der Rampenbereich mitgenutzt werden, so dass 
in der Regel alle Türen am Bahnsteig liegen. Der barrierefreie Zugang wird durch 
Rampen gewährleistet. 
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Abbildung 9: Querschnitt Haltestelle Friedrich-Ebert-Anlage für Variante 1A 

Im Folgenden wird die Trasse in drei Abschnitten beschrieben: 

Abschnitt 1: Adenauer Platz – Haltestelle Nadlerstraße 

In diesem Bereich sind aus verkehrlicher Sicht die Veränderungen gegenüber dem 
Bestand als gering einzustufen.  

  
Abbildung 10: nördlicher Einmündungsbereich Friedrich-Ebert-Anlage in Höhe Adenauer Platz  (2011) 

Die Tramtrasse befindet sich überwiegend im Grünzugbereich. Zwischen Nadler- 
und Sofienstraße (B3) reduziert sich die Spur von derzeit 4 auf 3 Spuren. Im Be-
reich der Haltestelle Nadlerstraße kommt es zusätzlich zu einem Eingriff bei den 
Parkflächen von der Erschließungsstraße für die der Altstadt abgewandten Seite. 
Die Treppenanlage am  Adenauerplatz muss angepasst werden. 
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Abbildung 11: Lageplanausschnitt  Adenauerplatz bis Haltestelle Nadlerstraße (Variante 1A)   

Abschnitt 2: Haltestelle Nadlerstraße – Schießtorstraße 

In diesem Abschnitt liegt die Tramtrasse überwiegend im Bereich der Erschlie-
ßungsstraße von der Altstadt abgewandten Seite.  

  
Abbildung 12: nördlicher Friedrich-Ebert-Anlage in Höhe Haus Nr. 17  (2011) 

Neben dem Wegfall des Grünstreifens mit den Bäumen reduziert sich die Breite der 
Erschließungsstraße für die der Altstadt abgewandten Seite auf bis zu 5 m. In Höhe 
Haus Nr. 26 befindet sich eine Engstelle mit einer Fahrbahnbreite unter 3 m. Diese 
Erschließungsstraße ist als Mischverkehrsfläche vorgesehen. Parkflächen stehen 
nur noch stark begrenzt zur Verfügung. Eine Ausnahme ist bei der Haltestelle Nad-
lerstraße vorzufinden. 
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Abbildung 13: Lageplanausschnitt Haltestelle Nadlerstraße bis Schießtorstraße (Variante 1 A)   

Für die Zufahrt zwischen den Häusern 26 und 28 ist eine Überfahrt von der Nord-
seite vorgesehen. Dafür ist ein geringfügiger Eingriff beim Friedrich-Ebert-Platz 
notwendig.  

 
Abbildung 14: Friedrich-Ebert-Anlage in Höhe Fr.-Ebert-Platz  (2011) 

Abschnitt 3: Schießtorstraße - Peterskirche 

In diesem Abschnitt liegt die Tramtrasse überwiegend im Bereich des Grünstreifens 
und teilweise auf den Fahrbahnflächen der nördlichen und südlichen Friedrich-
Ebert-Anlage, die durch Reduzierung der Spurbreiten gewonnen werden konnte.  

Eine besondere Engstelle ist der Bereich der Peterskirche.  

 

Anlage 01 zur Drucksache: 0123/2012/IV



 Machbarkeit der Varianten
 
 

� TTK GmbH 12/11 Seite 21/44
 

   
Abbildung 15: Friedrich-Ebert-Anlage in Höhe Einmündung Klingenteichstraße (2011) 

Die dort vorgesehene Haltestelle kann nur durch Reduzierung der Fahrspuren auf 
3,30 m und eine Umgestaltung des südlichen Gehwegbereiches mit Wegfall der 
bestehenden Bushaltestelle installiert werden (siehe folgenden Querschnitt). 

 
Abbildung 16: Haltestelle Peterskirche in der Friedrich-Ebert-Anlage  (2011) 

Die Einfahrt in das Parkhaus (Haus Nr. 51c-e) bleibt erhalten und die Überfahrt von 
der südlichen Friedrich-Ebert-Anlage über die Tramstrecke erhält eine Aufstellflä-
che und wird signalisiert. Der vorgelagerte Wender entfällt. 

 

 
Abbildung 17: Lageplanausschnitt Haltestelle Schießtorstraße bis Peterskirche (Variante 1 A)   
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4.2.3 Variante 1B 

Die wichtigsten Ergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst. 

 

� Der richtungsgetrennte Durchgangsverkehr wird in der nördlichen 
und südlichen Friedrich-Ebert-Anlage geführt (wie Bestand). 

� Die Straßenbahn verläuft auf der nördlichen Friedrich-Ebert-Anlage. In 
Fahrtrichtung Altstadt wird dazu das Gleis teilweise in einem eigenen 
Bahnkörper (700 m) verlaufen bzw. als straßenbündige Trasse vorge-
sehen. In der Gegenrichtung kann die Straßenbahn aus Platzgründen 
nur straßenbündig geführt werden. 
  
Es werden 4 Haltestellen angeordnet. Diese sind geplant in Höhe Nad-
lerstraße, östlich des Friedrich-Ebert-Platzes sowie am  Universitäts-
platz. Die Bahnsteige der geplanten Haltestelle Peterskirche müssen 
aus Platzgründen versetzt werden. Der Bahnsteig in Fahrtrichtung Alt-
stadt wird in Höhe des bestehenden Parkhauses Friedrich-Ebert-Anlage 
53 angeordnet. Der Bahnsteig der Gegenrichtung westlich der Peters-
kirche im Bereich der heutigen Bushaltestelle.     

� Der bestehende Seitenraum zur Altstadt hin wird auf 5 m verbreitert. 
Dadurch ergeben sich Möglichkeiten für die Anordnung eines Gehwe-
ges, für Flächen des ruhenden Verkehrs sowie begleitendes Straßen-
grün. Wie diese Aufteilung sinnvollerweise vorgenommen werden kann, 
ist im weiteren Planungsverlauf zu entscheiden.  
Auf der gegenüberliegenden Seite ergibt sich zur bestehenden Bebau-
ung eine Fläche von 6 m bis 9 m Breite (ausgenommen Haus Nr. 26). 
Diese soll zur Erschließung aber auch für den ruhenden Verkehr ge-
nutzt werden. 

� Durch die abschnittsweise Anordnung des eigenen Bahnkörpers 
ergibt sich analog Variante 1A eine gewisse Trennwirkung, da die 
Fußgänger nur an dafür vorgesehenen Querungen die Straßenseite 
wechseln können. Im Abschnitt zwischen der Nadlerstraße und westlich 
der Märzgasse wird ein erhöhter Querungsbedarf gesehen. Hier befin-
det sich nördlich und südlich der Straße eine Wohnbebauung. Genau in 
diesem Bereich ist kein eigener Bahnkörper geplant, so dass hier die 
Trennwirkung minimiert werden kann.  

� Der Durchgangsverkehr in Ost-West-Richtung nutzt zusammen mit 
der Straßenbahn eine 3,50 m breite gemeinsame Trasse. Die Erschlie-
ßung der Bebauung auf der altstadtabgewandten Seite erfolgt über die 
Seitenflächen. Vorstellbar ist hier die Anordnung einer Mischfläche, die 
sowohl von Geh- als auch Autoverkehr genutzt werden kann. 

� Für den Radfahrverkehr kann zwischen der Sophienstraße und der 
Schießtorstraße eine Fahrtmöglichkeit angeboten werden. Diese wird 
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als Schutzstreifen neben der Fahrbahn bzw. als separater Radfahrstrei-
fen ermöglicht. Damit verbessert sich die heutige Situation entschei-
dend. 

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Lösung im Detail. 

Aufbauend auf die Variante 1A wurde die Variante 1B entwickelt, die im Bereich der 
Friedrich-Ebert-Anlage einen eigenen Bahnkörper für den Straßenbahnbetrieb nur 
in West-Ost-Richtung vorsieht. Dadurch wird der Platzbedarf für die Straßenbahn 
vermindert und die Eingriffe reduziert. Für die Ost-West-Richtung ist ein Mischver-
kehr der Tram mit dem MIV vorgesehen. Dabei wird eine „signalisierte Fahrstraße“ 
hinterlegt, die Basis für einen möglichst reibungslosen Straßenbahnbetrieb ist. Eine 
Förderung nach GVFG für die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur ist bei 
dieser Variante nur bedingt gegeben. 

Wie bei Variante 1A ist ein richtungsgetrennter Verkehr in der Friedrich-Ebert-
Anlage vorgesehen und die Straßenbahntrasse fungiert als Trennung. Auf der nörd-
lichen Friedrich-Ebert-Anlage erfolgt der Durchgangsverkehr in Ost-West-Richtung 
sowie die Erschließung mit der Altstadt.  

Zur Verbesserung des Abflusses sind ab Nadlerstraße in Richtung Sofienstraße 
zwei Spuren vorgesehen, die von MIV genutzt werden können. Eine davon ist eine 
Mischverkehrsspur mit der Straßenbahn.  

Der Gehweg auf der zur Altstadt zugewandten Seite wird grundsätzlich in seiner 
bestehenden Breite gelassen bzw. auf 5 m verbreitert, um Raum für Gestaltung zu 
erhalten (z.B. Parken und/oder Bäume). 

Für Radfahrer wird im Abschnitt Adenauer Platz  bis Schießtorstraße eine separate 
Spur (Weg oder Schutzstreifen) installiert. Ab Schießtorstraße kann das vorhande-
ne Radwegenetz genutzt werden.  

Auf der Altstadt abgewandten Seite, zwischen Adenauer Platz und Friedrich-Ebert-
Platz erfolgt die Erschließung über die Mischspur (Tram/MIV), die in diesem Ab-
schnitt auch in West-Ost-Richtung vorgesehen ist.   
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Abbildung 18: Querschnitt Friedrich-Ebert-Anlage in Höhe Haus Nr. 43 

Analog zur Variante 1A dient die Südseite der Friedrich-Ebert-Anlage mit der K9708  
fast ausschließlich dem Durchgangsverkehr in West-Ost-Richtung. 

Es befinden sich vier neue Haltestellen mit jeweils zwei Seitenbahnsteigen an der 
Neubaustrecke in die Altstadt, das sind: 

� Nadlerstraße 

� Friedrich-Ebert-Platz 

� Peterskirche 

� Universitätsplatz. 

Entsprechend den Planungsvorgaben wurde die Dimensionierung vorgesehen. 
Auch bei der Haltestelle Peterskirche kann durch die neue Lage eine Bahnsteiglän-
ge von 45 m installiert werden. Am nördlichen Bahnsteig wird die Mischspur 
(Tram/MIV) durchgeführt. 

 

 

Anlage 01 zur Drucksache: 0123/2012/IV



 Machbarkeit der Varianten
 
 

� TTK GmbH 12/11 Seite 25/44
 

 
Abbildung 19: Querschnitt Haltestelle Friedrich-Ebert-Anlage für Variante 1B 

Die Haltestelle Peterskirche ist gegenüber der Variante 1A lageverändert. Die Sei-
tenbahnsteige liegen etwa 100 m versetzt. Der Haltestellenabstand liegt zwischen 
270 m und 440 m (im Mittel bei 340 m). 

 
Abbildung 20: Haltestelle Peterskirche in der Friedrich-Ebert-Anlage in Variante 1B 

Im folgenden wird die Trasse in drei Abschnitten beschrieben: 

Abschnitt 1: Adenauer Platz – Haltestelle Nadlerstraße 

Dieser Bereich ist ähnlich der Variante 1A. Nur zwischen Nadler- und Sofienstraße 
(B3) wird gegenüber Variante 1A die Anzahl der Fahrspuren von derzeit 4 auf 2 
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Spuren reduziert. Die Eingriffe im Grünzugbereich und im Bereich der Haltestelle 
Nadlerstraße bei der Erschließungsstraße für die der Altstadt abgewandten Seite ist 
etwas geringer als bei Variante 1A.  

 

 
Abbildung 21: Lageplanausschnitt Adenauerplatz bis Haltestelle Nadlerstraße (Variante 1B)   

 

Abschnitt 2: Haltestelle Nadlerstraße – Schießtorstraße 

Abweichend zum Planungsgrundsatz der Variante 1B wird in diesem Abschnitt die 
Tramtrasse zwischen den Haltestellen in beiden Richtung als Mischspur mit dem 
MIV geführt. Damit kann der Schutzstreifen für den Radverkehr in beiden Richtun-
gen ermöglicht werden und die Erschließung von der Altstadt abgewandten Seite 
gegenüber der Variante 1A deutlich verbessert werden.  
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Abbildung 22: Querschnitt Friedrich-Ebert-Anlage (Nordseite) für Variante 1B 

Die Gehwegbreite für die der Altstadt abgewandten Seite liegt zwischen 6 bis 9 m. 
Die Engstelle beim Haus 26 liegt bei 4 m zum Fahrbahnrand hin. Durch die breiten 
Gehwegbereiche können im Gegensatz zur Variante 1A beidseitig Parkflächen de-
finiert werden. 

 

 
Abbildung 23: Lageplanausschnitt Haltestelle Nadlerstraße bis Schießtorstraße (Variante 1B)   
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Abschnitt 3: Schießtorstraße - Peterskirche 

In diesem Abschnitt liegt die Tramtrasse in West-Ost-Richtung wieder auf eigenem 
Bahnkörper. Die Eingriffe sind wie bei Variante 1A überwiegend im Bereich des 
Grünstreifens und teilweise auf den Fahrbahnflächen der nördlichen und südlichen 
Friedrich-Ebert-Anlage, die durch Reduzierung der Spurbreiten gewonnen werden 
konnte. Der Bereich um die Haltestelle Peterskirche mit den Einmündungen Klin-
genteich- und Klingentorstraße ist gegenüber der Variante 1A etwas entspannter 
einzustufen.  

Wie bei Variante 1A ist die Einfahrtsituation in das Parkhaus (Haus Nr. 51c-e). Der 
vorgelagerte Wender entfällt ebenfalls. 

 

 
Abbildung 24: Lageplanausschnitt Haltestelle Schießtorstraße bis Peterskirche (Variante 1B)   

Durch die breiten Gehwegbereiche auf der Altstadt zugewandten Seite können 
auch in diesem Abschnitt eine Gestaltung (z.B. Bäume oder Parken) vorgenommen  
werden. 

4.2.4 Variante 2 

Die wichtigsten Ergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst. 

 

� Der Durchgangsverkehr wird in beiden Richtungen auf der südlichen
Friedrich-Ebert-Anlage geführt. Der Erschließungsverkehr erfolgt in 
beiden Richtungen auf der nördlichen Friedrich-Ebert-Anlage zusam-
men mit der Straßenbahn.  

� Die Straßenbahn verläuft ebenfalls auf der nördlichen Friedrich-Ebert-
Anlage komplett als straßenbündige Trasse.   
Es werden 4 Haltestellen angeordnet. Diese sind geplant in Höhe Nad-
lerstraße, östlich des Friedrich-Ebert-Platzes sowie am  Universitäts-
platz. Die Bahnsteige der geplanten Haltestelle Peterskirche müssen 
aus Platzgründen versetzt werden. Der Bahnsteig in Fahrtrichtung Alt-
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stadt wird in Höhe des bestehenden Parkhauses Friedrich-Ebert-Anlage 
53 angeordnet. Der Bahnsteig der Gegenrichtung westlich der Peters-
kirche im Bereich der heutigen Bushaltestelle.     

� Der bestehende Seitenraum zur Altstadt hin wird auf 5 m verbreitert. 
Lediglich im Haltestellenbereich wird dies auf 2,50 m entsprechend dem 
heutigen Bestand geführt.  
Dadurch ergeben sich Möglichkeiten für die Anordnung eines Gehwe-
ges, für Flächen des ruhenden Verkehrs sowie begleitendes Straßen-
grün. Wie diese Aufteilung sinnvollerweise vorgenommen werden kann, 
ist im weiteren Planungsverlauf zu entscheiden.  
Auf der gegenüberliegenden Seite ergibt sich zur bestehenden Bebau-
ung eine Fläche von 6 m bis 9 m Breite (ausgenommen Haus Nr. 26). 
Diese soll zur Erschließung aber auch für den ruhenden Verkehr ge-
nutzt werden.   

� Eine Trennwirkung durch einen eigenen Bahnkörper ergibt sich bei 
dieser Variante nicht. Dieser positive Effekt wird durch die Tatsache 
verstärkt, dass die nördliche Friedrich-Ebert-Anlage nur durch den Er-
schließungsverkehr genutzt wird. 

� Für den Radfahrverkehr kann zwischen der Sophienstraße und der 
Schießtorstraße eine Fahrtmöglichkeit angeboten werden. Diese wird 
als Schutzstreifen neben der Fahrbahn bzw. als separater Radfahrstrei-
fen ermöglicht. Damit verbessert sich die heutige Situation entschei-
dend.       

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Lösung im Detail. 

Bei dieser Variante wird der Durchgangsverkehr in beiden Richtungen auf der Süd-
seite der Friedrich-Ebert-Anlage geführt. 

Auf der Nordseite findet nur der Erschließungsverkehr mit dem Straßenbahnbetrieb 
statt. Die Straßenbahn fährt im Mischverkehr mit dem MIV. Dabei wird wie bei Vari-
ante 1B eine „signalisierte Fahrstraße“ hinterlegt, die Basis für einen möglichst rei-
bungslosen Straßenbahnbetrieb ist. Eine Förderung nach GVFG für die notwendi-
gen Investitionen in die Infrastruktur ist bei dieser Variante grundsätzlich nicht ge-
geben. 

Der Gehweg auf der zur Altstadt zugewandten Seite wird grundsätzlich in seiner 
bestehenden Breite gelassen bzw. auf 5 m verbreitert, um Raum für Gestaltung zu 
erhalten (z.B. Parken oder Bäume). 

Für Radfahrer wird im Abschnitt Adenauer Platz  bis Schießtorstraße ein separate 
Spur (Weg oder Schutzstreifen) in beiden Richtungen installiert. Ab Schießtorstraße 
kann das vorhandene Radwegnetz genutzt werden.  
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Auf der Altstadt abgewandten Seite zwischen Adenauer Platz und Friedrich-Ebert-
Platz erfolgt die Erschließung durch eine Richtungsfahrbahn. Die überbreiten Geh-
wegbereiche ermöglichen die Anordnung von Parkplätzen und Baumstandorte.  

 
Abbildung 25: Querschnitt Friedrich-Ebert-Anlage in Höhe Haus Nr. 27 bei Variante 2 

Es befinden sich vier neue Haltestellen mit jeweils zwei Seitenbahnsteigen an der 
Neubaustrecke in die Altstadt, das sind: 

� Nadlerstraße 

� Friedrich-Ebert-Platz 

� Peterskirche 

� Universitätsplatz. 

Die Dimensionierung der Haltestellen erfolgte entsprechend der Planungsvorgaben. 
Der Haltestellenabstand liegt zwischen 280 m und 460 m (im Mittel bei 340 m). 
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Abbildung 26: Querschnitt Haltestelle Friedrich-Ebert-Anlage für Variante 2 

Die Ausbildung der Haltestelle Peterskirche bei Variante 2 ist analog der Variante 
1B lageverändert, so dass die Seitenbahnsteige etwa 100 m versetzt liegen. 

In folgenden wird die Trasse in drei Abschnitten beschrieben: 

Abschnitt 1: Adenauer Platz – Haltestelle Nadlerstraße 

Neben der Änderung am Adenauer Platz durch die geänderte Verkehrsführung bei 
der einmündenden südlichen Friedrich-Ebert-Anlage ändert sich zwischen Nadler- 
und Sofienstraße (B3) die Situation auf der Nordseite entsprechend bei Variante 2 
gewählten Konzeption grundsätzlich. 

 
Abbildung 27: Querschnitt Friedrich-Ebert-Anlage in Höhe Haus 1 (Nordseite) für Variante 2 
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Die Eingriffe im Grünzugbereich und im Bereich der Haltestelle Nadlerstraße bei 
der Erschließungsstraße für die der Altstadt abgewandten Seite sind geringer als 
bei Variante 1B.  

 

 
Abbildung 28: Lageplanausschnitt Adenauerplatz bis Haltestelle Nadlerstraße (Variante 2)   

Abschnitt 2: Haltestelle Nadlerstraße – Schießtorstraße 

Der Querschnitt ist in diesem Bereich fast an der Bahnachse gespiegelt. Der 
Schutzstreifen für den Radverkehr wird in beiden Richtungen bis zur Schießtorstra-
ße geführt. Die Erschließung von der Altstadt abgewandten Seite verbessert sich 
gegenüber der Variante 1B deutlich.  

Parkflächen können beidseitig definiert werden. 

 
Abbildung 29: Lageplanausschnitt Haltestelle Nadlerstraße bis Schießtorstraße (Variante 2)   
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Abschnitt 3: Schießtorstraße - Peterskirche 

In diesem Abschnitt ist hauptsächlich ein Umbau der Südseite im Bereich der Über-
fahrten notwendig. Dort sind zusätzliche Abbiegespuren erforderlich, wie auch im 
Einmündungsbereich der Klingenteich- und Klingentorstraße. Der Bereich um die 
Haltestelle Peterskirche ist analog zur Variante 1B ausgebildet.  

Die Zufahrt zu dem Parkhaus (51 c-e) kann nur noch über die nördliche Friedrich-
Ebert-Anlage erfolgen. Die Zufahrtsituation im Parkhaus ist derart umzugestalten, 
dass es zu keinem Rückstau auf der Friedrich-Ebert-Anlage kommt. 

 
Abbildung 30: Lageplanausschnitt Haltestelle Schießtorstraße bis Peterskirche (Variante 2)   

4.2.5 Variante 3

Die Variante 3 hat das Ziel so viele bestehende Baumstandorte wie möglich zu er-
halten. Sie baut auf den Grundsätzen der Variante 2 auf und ermöglicht folgende 
Ergebnisse. 

� Der Durchgangsverkehr wird in beiden Richtungen auf der südlichen
Friedrich-Ebert-Anlage geführt. Der Erschließungsverkehr erfolgt in 
beiden Richtungen auf der nördlichen Friedrich-Ebert-Anlage zusam-
men mit der Straßenbahn.  
Im Bereich zwischen der Nadlerstraße und östlich des Friedrich-Ebert-
Platzes (Haus Nr. 32) wird die bestehende Anliegerstraße für die Auf-
nahme des Erschließungsverkehrs Richtung Osten genutzt. 

� Die Straßenbahn verläuft auf der nördlichen Friedrich-Ebert-Anlage 
komplett als straßenbündige Trasse. Die Strecke verkürzt sich um über 
100 m gegenüber den Varianten 1a, 1b und 2, da diese nur bis zur 
Grabengasse vor dem Universitätsplatz geführt wird. 

� Die Gleise werden in der Regel nördlich der bestehenden Baumstand-
orte geplant. Eine Ausnahme bildet der Bereich zwischen der Nadler 
Straße und östlich des Friedrich-Ebert-Platzes (Haus 32). Hier wird je-
weils ein Gleis nördlich und südlich der bestehenden Baumreihe ange-
ordnet und verläuft zusammen mit dem Erschließungsverkehr. Alterna-
tiv wird abschnittsweise die Lösung der Führung beider Gleise nördlich 
der Baumreihe gezeigt. 
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� Es werden 3 Haltestellen geplant. Diese sind östlich (als Seitenbahn-
steige) oder alternativ westlich des Friedrich-Ebert-Platzes (als Mittel-
bahnsteig oder Seitenbahnsteig jedoch ohne Radfahrstreifen), in Höhe 
der Peterskirche sowie südlich des Universitätsplatzes in der Graben-
gasse vorgesehen. Die Bahnsteige der geplanten Haltestelle Friedrich-
Ebert-Platz und Peterskirche müssen aus Platzgründen versetzt ange-
ordnet werden. 

� Der bestehende Seitenraum zur Altstadt hin kann im Bereich zwischen 
der Nadlerstraße und dem Friedrich-Ebert-Platz auf 4,5 m verbreitert. 
Dadurch ergeben sich Möglichkeiten für die Anordnung eines Gehwe-
ges, für Flächen des ruhenden Verkehrs sowie begleitendes Straßen-
grün. Wie diese Aufteilung sinnvollerweise vorgenommen werden kann, 
ist im weiteren Planungsverlauf zu entscheiden.  

� In den Abschnitten westlich und östlich davon wird dies auf 2,50 m ent-
sprechend dem heutigen Bestand geführt. Zur Ermöglichung eines 
durchgehenden Radfahrangebotes wird diese Breite in der Haltestelle 
Friedrich-Ebert-Platz auf 1,75 m reduziert.  

� Im Bereich der bestehenden Erschließungsstraße zwischen Nadlerstra-
ße und Friedrich-Ebert-Platz („Fehserallee“) verbleibt nach Anordnung 
der Gleistrasse, die auf der 3,50 m breiten MIV-Spur straßenbündig ver-
läuft, eine Breite von mindestens 3,50 m zur bestehenden Bebauung 
(ausgenommen Haus Nr. 26). Diese soll zur Erschließung der südlichen 
Bebauung, für Fußgänger und Radfahrer genutzt werden. In den stark 
aufgeweiteten Bereichen ergeben sich Möglichkeiten für den ruhenden 
Verkehr bzw. Radabstellanlagen in Universitätsnähe. 

� Eine Trennwirkung durch einen eigenen Bahnkörper ergibt sich bei 
dieser Variante nicht. Dieser positive Effekt wird durch die Tatsache 
verstärkt, dass die nördliche Friedrich-Ebert-Anlage nur durch den Er-
schließungsverkehr genutzt wird. 

� Für den Radfahrverkehr kann zwischen der Sophienstraße und der 
Schießtorstraße eine Fahrtmöglichkeit in beiden Richtungen angeboten 
werden. Diese wird als Schutzstreifen neben der Fahrbahn bzw. als se-
parater Radfahrstreifen oder im Abschnitt Nadlerstraße – Friedrich-
Ebert-Platz durch Mitnutzung der Mischverkehrsfläche ermöglicht. Da-
mit verbessert sich die heutige Situation. 

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Lösung im Detail. 

Auf der Nordseite findet nur der Erschließungsverkehr mit dem Straßenbahnbetrieb 
statt. Die Straßenbahn fährt im Mischverkehr mit dem MIV. Dabei wird wie bei den 
Varianten 1B und 2 eine „signalisierte Fahrstraße“ hinterlegt, die Basis für einen 
möglichst reibungslosen Straßenbahnbetrieb ist. Eine Förderung nach GVFG für 
die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur ist bei dieser Variante grundsätz-
lich nicht gegeben. 
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Der Gehweg auf der zur Altstadt zugewandten Seite wird grundsätzlich in seiner 
bestehenden Breite gelassen bzw. auf 4,5 m (Abschnitt m Abschnitt Nadlerstraße – 
Friedrich-Ebert-Platz verbreitert, um Raum für Gestaltung zu erhalten (z.B. Parken 
oder Bäume). 

Für Radfahrer wird im Abschnitt Adenauer Platz bis Schießtorstraße ein separate 
Spur (Weg oder Schutzstreifen) oder im Abschnitt Nadlerstraße – Friedrich-Ebert-
Platz durch Mitnutzung der Mischverkehrsfläche in beiden Richtungen installiert. Ab 
Schießtorstraße kann das vorhandene Radwegnetz (Plöck) genutzt werden.  

Auf der Altstadt abgewandten Seite zwischen Adenauer Platz und Friedrich-Ebert-
Platz erfolgt die Erschließung durch eine Richtungsfahrbahn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 31: Querschnitt Friedrich-Ebert-Anlage in Höhe Haus Nr. 18/19 bei Variante 3 

Es befinden sich drei neue Haltestellen mit jeweils zwei Seitenbahnsteigen an der 
Neubaustrecke in die Altstadt, das sind: 

� Friedrich-Ebert-Platz 

� Peterskirche 

� Grabengasse

Die Dimensionierung der Haltestellen erfolgte entsprechend der Planungsvorgaben. 
Der Haltestellenabstand liegt zwischen 335 m und 350 m. 

Durch den Wegfall der Haltestelle Nadlerstraße, die in den Varianten 1a, 1b und 2 
geplant ist, beträgt der Haltestellenabstand von der geplanten Haltestelle Seegar-
ten bis Haltestelle Friedrich- Ebert-Platz ca. 530 m. 
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Abbildung 32: Querschnitt Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz für Variante 3 

Für die Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz wurde alternativ eine Ausbildung als Mittel-
bahnsteig untersucht (siehe folgende Grafik). 

 

Abbildung 33: Lageplanausschnitt Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz als Mittelbahnsteig (Variante 3) 

Die Ausbildung der Haltestelle Peterskirche bei Variante 2 ist analog der Variante 
1B lageverändert, so dass die Seitenbahnsteige etwa 100 m versetzt liegen. 

Um den Konflikt bei der Anordnung einer Haltestelle auf dem Universitätsplatz zu 
vermeiden, wurde in der Variante 3 die Lage der Endhaltestelle in der Grabengasse 
geprüft. Allerdings liegt diese in einer Steigung von ca. 4 %. Zusätzlich ist die Breite 
für die Anordnung von separaten Gehwegen nicht ausreichend, da eine MIV-Spur 
in Süd-Ost zwischen den Bahnsteigen geführt werden muss. Diese Spur soll auch 
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von den Radfahrern in Gegenrichtung befahren werden können. Die Fußgänger 
müssen den Bahnsteig mitbenutzen. 

Die RNV und die Technische Aufsichtsbehörde können dieser Art der Haltestellen-
anordnung nicht zustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 34: Querschnitt Haltestelle Grabengasse/Universität für Variante 3 

In folgenden wird die Trasse in drei Abschnitten beschrieben: 

� Abschnitt 1: Adenauer Platz – Sophienstraße 

Die Verkehrsführung des MIV erfolgt analog der Variante 2. Zur Schonung der be-
stehenden Bäume wird die Straßenbahntrasse außerhalb des Adenauerplatzes im 
Bereich der heutigen Straßenflächen geplant. Die Führung der Straßenbahn erfolgt 
hier anders als auf der weiteren Strecke als besonderer Bahnkörper. Dies ist not-
wendig, um im Knotenpunktbereich nördliche FEA/ Rohrbacher Straße eine klare 
Trennung zwischen den Verkehrsträgern zu ermöglichen und damit eine sicheren 
Verkehrsabfluss zu gewährleisten. Dadurch verbleiben neben der Straßen-
bahntrasse jedoch nur Flächen für zwei Fahrspuren statt heute vier Fahrspuren, 
siehe folgende Grafik.  
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Abbildung 35: Lageplanausschnitt Adenauerplatz bis Sophienstraße (Variante 3)  

Dies entspricht nicht den nachgewiesenen Erfordernissen (gemäß Gutachten Inge-
nieurbüro ZIV) und liefert somit nicht die erforderliche Leistungsfähigkeit des Kno-
tens. Für die Umsetzungen wären zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. großräumige 
Verkehrsumlegungen notwendig. Alternativ ist die Lösung der Variante 2 zugrunde 
zu legen. Diese überplant im Bereich des Adenauerplatzes weitere zwei Baum-
standorte. 

� Abschnitt 2: Sophienstraße – Nadlerstraße 

Im Gegensatz zur Variante 2 steht hier eine zusätzliche separate MIV-Spur für die 
Ost-West-Richtung zur Verfügung. Dafür fällt der südliche Angebotsstreifen für die 
Radfahrer weg. Die Radfahrer nutzen wie heute bereits den südlich gelegenen Weg 
durch die die Grünanlage mit. Die Bäume im Grünzugbereich können erhalten blei-
ben. (siehe folgende Grafik).  

 
Abbildung 36: Lageplanausschnitt Sophienstraße bis Nadlerstraße (Variante 3)  

Anlage 01 zur Drucksache: 0123/2012/IV



 Machbarkeit der Varianten
 
 

� TTK GmbH 12/11 Seite 39/44
 

� Abschnitt 3: Nadlerstraße – Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz 

In diesem Bereich werden die parallel verlaufenden Gleise auf geweitet und umfah-
ren so den mittig liegenden Baumbestand, der sich in einer Grüninsel befindet. 

Auf der nördlichen Seite ist neben der MIV-Spur ein Schutzstreifen für den Radver-
kehr geplant. Auf der Altstadt abgewandte Seite nutzt der Radfahrer die Mischver-
kehrsfläche.  

Parkflächen können beidseitig auf dem verbreiterten Gehweg von ca. 4,5 m (Alt-
stadtseite) oder auf der Mischverkehrsfläche (Altstadt abgewandte Seite) angeord-
net werden (siehe folgende Grafik).  

 
Abbildung 37: Lageplanausschnitt Nadlerstraße bis Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz (Variante 3) 

� Alternative 

Für diesen Bereich wurde eine Alternative erstellt. Bei dieser liegen beide Gleise 
nördlich der Baumreihe. Der Südbereich kann dadurch gegenüber dem Bestand 
fast unberührt bleiben.  

Dafür kann ein nördlicher Schutzstreifen für den Radverkehr nicht angeordnet wer-
den. Die Radfahrer müssen in beiden Richtungen auf der Altstadt abgewandte Sei-
te im Bereich der heutigen Anliegerstraße fahren.  

Parkflächen können nur wie bereits heute auf der Anliegerstraße (Altstadt abge-
wandte Seite) angeboten werden. (siehe folgende Grafik).  
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Abbildung 38: Lageplanausschnitt Nadlerstraße bis Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz (Alternative)   

� Abschnitt 4: Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz – Schießtorstraße 

Der Querschnitt ist in diesem Bereich fast an der Bahnachse gespiegelt. Der 
Schutzstreifen für den Radverkehr wird in beiden Richtungen bis zur Schießtorstra-
ße geführt.  

Parkflächen können im Gegensatz zur Variante 2 nicht angeboten werden (siehe 
folgende Grafik). 

Abbildung 39: Lageplanausschnitt Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz bis Schießtorstraße (Variante 3)   

� Abschnitt 5: Schießtorstraße - Peterskirche 

Dieser Abschnitt ist mit der Variante 2 fast identisch. Ein Unterschied besteht bei 
dem westlichen Bahnsteig der Haltestelle Peterskirche, der durch die veränderte 
Gleislage leicht verschoben ist und einen zusätzlichen Zugang mit Übergang an der 
südlichen Friedrich-Ebert-Anlage besitzt. 

In diesem Abschnitt ist hauptsächlich ein Umbau der Südseite im Bereich der Über-
fahrten notwendig. Dort sind zusätzliche Abbiegespuren erforderlich, wie auch im 
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Einmündungsbereich der Klingenteich- und Klingentorstraße. Der Bereich um die 
Haltestelle Peterskirche ist analog zur Variante 1B ausgebildet.  

Die Zufahrt zu dem Parkhaus (51 c-e) kann nur noch über die nördliche Friedrich-
Ebert-Anlage erfolgen. Die Zufahrtsituation im Parkhaus ist derart umzugestalten, 
dass es zu keinem Rückstau auf der Friedrich-Ebert-Anlage kommt. 

 
Abbildung 40: Lageplanausschnitt Haltestelle Schießtorstraße bis Peterskirche (Variante 3)  
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5 Auswirkungen der baumschonenden Variante 

Grundsätzlich ist es gelungen, die mit den Varianten 1a, 1b und 2 erforderlichen 
Inanspruchnahmen der heutigen Baumstandorte zu reduzieren vermieden werden 
können sie jedoch nicht. Daraus resultieren Auswirkungen auf andere Belange, die 
im Folgenden kurz zusammengefasst werden. 

� Führung im Bereich Adenauerplatzes: Hier ist ohne Eingriffe in die heuti-
gen Bäume die Anordnung der Straßenbahn und die Ermöglichung der Ver-
kehrlichen Leistungsfähigkeit am Knoten nördliche FEA/ Rohrbacher Straße 
nicht gegeben. Unter der Voraussetzung einer Neuorganisation, wie in der 
Skizze von Frank+Kramer vorgeschlagen, jedoch denkbar. Dies erfordert je-
doch eine vertiefende Prüfung zur verkehrlichen Machbarkeit. 
Ansonsten ergeben sich die erforderlichen Eingriffe in die Parkfläche Konrad-
Adenauer-Platz (analog Variante 2). 

� Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz: Die Anordnung von Seitenbahnsteigen ist 
westlich und östlich des Platzes möglich. In Höhe des Platzes selber nicht 
machbar, weil in Westrichtung eine haltende Straßenbahn öffentliche Stra-
ßenräume zustellt und in Ostrichtung die Andienung des Weinhauses Fehser 
gewährleistet werden muss. Selbst eine verkürzte barrierefreie Haltestelle 
geht daher nicht. In Seitenlage verengt der nördliche Wartebereich den restli-
chen zur Verfügung stehenden Gehweg auf 1,75m. In diesem stark durch 
Fußgänger frequentierten Bereich (Schulnähe) ist diese Breite nicht zu emp-
fehlen.
In Seitenlage Ost wäre am östlichen Ende der südlichen Haltestelle nur eine 
Querung für Fußgänger möglich, wenn die nördliche Haltestelle verkürzt wür-
de. Da es sich hierbei aber um eine wichtige Einstiegshaltestelle handelt, 
müssen ausreichend Warteflächen vorgesehen werden. So ist im Plan nur ei-
ne Querung am westlichen Haltestellenende eingetragen, die jedoch die wich-
tige Fußwegebeziehung zwischen Schule und Haltestelle nur mit Umwegen 
bedient und ungesicherte Querungen der Kinder provoziert.  

� Fuß-und Radweg: Im weiteren Verlauf hinter der Haltestelle endet der Fuß-
weg entlang der Straße bzw. Fußgänger müssen über den Parkplatz auswei-
chen. Um den Eingriff in das bestehende Hochbeet in Höhe der Märzgasse zu 
minimieren, gibt es hier kein weiterführendes Angebot für Fußgänger. Der 
schmale Seitenbereich von1,50 m eignet sich gerade noch, den Radfahrer 
separat neben der Straße in Ostrichtung zu führen. 

� Baumbilanz: Auch diese baumschonende Variante kommt nicht ohne Baum-
fällungen aus. Im städtebaulich sehr prägenden Bereich zwischen Sofienstra-
ße und Schießtorstraße können die Eingriffe in den Baumbestand in Variante 
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3 nach heutigem Kenntnisstand bis auf sechs Fällungen reduziert werden.  
Am Konrad-Adenauer-Platz ist vorbehaltlich der Prüfung der verkehrlichen 
Machbarkeit einer kompletten Neuorganisation des Verkehrs die Führung nur 
mit Eingriff in die Parkflächen und dem Fällen von zwei Bäumen möglich. 
Desweiteren wird ein Baum auf der südlichen Friedrich-Ebert-Anlage im Be-
reich der Tunnelausfahrt Höhe Stadtgarten infolge der nötigen Fahrbahnver-
breiterung entfallen müssen. (identisch mit Variante 2) 
In den stadtbildprägenden Baumbestand an der Querspange zwischen nördli-
cher und südlicher Friedrich-Ebert-Anlage (Höhe Haus Nr. 48) muss aufgrund 
der notwendigen Anpassungen für den motorisierten Individualverkehr einge-
griffen werden. Hier sind voraussichtlich acht Bäume betroffen. (identisch mit 
Variante 2) 
In die im Osten anschließende dreieckige Grünfläche (Höhe Haus Nr. 51 bis 
53b) muss aufgrund der geplanten Haltestelle und der notwendigen Anpas-
sungen für den motorisierten Individualverkehr eingegriffen werden. Hier sind 
voraussichtlich sieben Bäume betroffen. Diese Grünfläche ist schräg angelegt 
und fängt den Höhenunterschied zwischen der höher gelegenen, südlichen 
und der tiefer gelegenen nördlichen Friedrich-Ebert-Anlage auf. Mit dem Ein-
griff in die Topografie zur Umsetzung der Planung können von daher noch 
weitere Bäume betroffen sein. Grundsätzlich ist zu empfehlen, über eine Neu-
ordnung der verbleibenden Grünfläche nachzudenken. (identisch mit Variante 
2)
Im Knotenbereich Friedrich-Ebert-Anlage / Klingentorstraße müssen aufgrund 
von Spuraufweitungen vier Bäume gefällt werden. (identisch mit Variante 2) 
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6 Zusammenfassung 

Die Bearbeitung der Varianten hat gezeigt, dass sowohl die Variante 1A mit dem 
eigenen Bahnkörper als auch die Varianten 1B, 2 und 3 mit der Anordnung einer 
teilweise straßenbündigen Trasse technisch machbar sind. 

Unter Zugrundelegung der technischen Anforderungen und Planungsgrundsätze 
wird die Variante 1A empfohlen. Nur diese Trasse ermöglicht einen eigener Bahn-
körper, um betrieblich unabhängig vom sonstigen Verkehr den Straßenbahnbetrieb 
durchführen zu können. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für einen stabi-
len und pünktlichen Betrieb. Darüber hinaus erfüllt sie damit die Randbedingungen 
für die Förderfähigkeit des Projektes.  

Die Varianten 1B und 2 bieten mehr Gestaltungsmöglichkeiten für den kompletten 
Straßenzug der Friedrich-Ebert-Anlage. Sie eröffnen darüber hinaus Chancen die 
heute teilweise sehr schmal bemessenen Seitenräume aufzuwerten. 

Mit der Variante 3 wurde der Eingriff in den Baumbestand minimiert, siehe Kapitel 
5. Die Förderfähigkeit der straßenbündigen Abschnitte der Straßenbahn ist jedoch 
nicht gegeben. 
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